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Art. 1 § 2 PornG
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.02.2018

1. (1)Eines Vergehens macht sich schuldig, wer wissentlich

1. a)eine Schrift, Abbildung oder sonstige Darstellung, die geeignet ist, die sittliche oder gesundheitliche

Entwicklung jugendlicher Personen durch Reizung der Lüsternheit oder Irreleitung des Geschlechtstriebes zu

gefährden, oder einen solchen Film oder Schallträger einer Person unter 16 Jahren gegen Entgelt anbietet

oder überläßt,

2. b)eine solche Schrift, Abbildung oder sonstige Darstellung auf eine Art ausstellt, aushängt, anschlägt oder

sonst verbreitet, daß dadurch der anstößige Inhalt auch einem größeren Kreis von Personen unter 16

Jahren zugänglich wird,

3. c)einer Person unter 16 Jahren ein solches Laufbild oder einen solchen Schallträger vorführt oder eine

Theateraufführung oder sonstige Darbietung oder Veranstaltung der bezeichneten Art zugänglich macht.

2. (2)Die Tat wird, sofern sie nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe

bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft.

In Kraft seit 01.01.1975 bis 31.12.9999
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